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Kinderportal – Verpflichtendes, zentrales Vormerksystem für 
Kindergarten- und Krippenkinder der Landesregierung Steiermark 
für das Kindergartenjahr 2025/26 
 
 
 
Liebe Eltern, 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ab dem 10. Jänner 2025 gibt es in der Steiermark ein neues, einheitliches Vormerksystem für 
Kindergarten- und Krippenkinder.  
 
 

 
 
 
Eltern, die einen Kindergarten- oder Krippenplatz benötigen, müssen im Kinderportal eine 
Vormerkung vornehmen.  
 
Der Hauptvormerkzeitraum ist von 10.01.2025 bis 28.02.2025. Nach dem 
Hauptvormerkzeitraum (März/April) wird sich die Kindergartenleitung bei Ihnen melden, um 
einen Termin für die Anmeldung zu vereinbaren. Die Reihung der Aufnahme erfolgt nach den 
Aufnahmekriterien laut Gemeinderatsbeschluss. 
  

Kontakt: 
Kinderportal 

kinderportal@stmk.gv.at 
+43 316 877 39 99 

https://kinderportal.stmk.gv.at  

mailto:gde@bad-blumau.gv.at
http://www.bad-blumau.gv.at/
mailto:kinderportal@stmk.gv.at
https://kinderportal.stmk.gv.at/


 
 
 
 
 

Parteienverkehrszeiten: Mo: 8-12 Uhr und 13-17 Uhr. Di, Do und Fr: 8-12 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung 
Amtsstunden: Mo-Do 8-12 Uhr und 13-17 Uhr. Fr: 8-12 Uhr 

Bankverbindung. RB Fürstenfeld, IBAN: AT35 3807 7000 0200 0248, BIC: RZSTAT2G077; UID Nr. ATU50771008 

Wesentliche Änderungen 
 

• HAUPTVORMERKUNG: 
Alle Vormerkungen für das Betreuungsjahr 2025/26 müssen im Zeitraum von  
10. Jänner bis 28. Februar 2025 ausschließlich online über das neue Kinderportal 
erfolgen. 
 

• FÜR ELTERN, DEREN KINDER WEITERHIN DIESELBE EINRICHTUNG BESUCHEN: 
Es ist keine neue Vormerkung notwendig. Das bedeutet, wenn Ihr Kind im Herbst 2025 
weiterhin dieselbe Einrichtung besucht, müssen Sie nichts weiter tun. 
 

• ÜBERGANG VON DER KRIPPE IN DEN KINDERGARTEN IN DERSELBEN EINRICHTUNG: 
Wenn Ihr Kind innerhalb der Einrichtung von der Kinderkrippe in den Kindergarten 
wechselt, ist eine erneute Vormerkung erforderlich. 

 
 

WICHTIG 
Die Vormerkung kann ausschließlich von Ihnen als Eltern online durchgeführt werden. 

Es ist keine Vormerkung über die Einrichtungsleitung oder die Gemeinde möglich. 

 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an die Kindergartenleitung wenden (+43 3385 8424 oder 
kindergarten@bad-blumau.gv.at). 
 
 
Vielen Dank! 
 
 

 
Der Bürgermeister: 

Manfred Schaffer e.h. 
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